
Teil 2:
Der Schutzauftrag der Polizei beim Staatsbesuch

A. Grundlagen des Schutzauftrages im Vçlkerrecht

Der Staatsbesuch eines ausl�ndischen Staatsoberhaupts oder Regierungs-
vertreters macht die zwischenstaatliche Beziehung zwischen dem Entsen-
destaat und der Bundesrepublik Deutschland sichtbar. Kraft der Natur der
Sache handelt es sich bei der Kontaktaufnahme um eine origin�re Materie
des �bernationalen Rechts. Rechtlich betrachtet treten mit den repr�sentier-
ten L�ndern zwei Vçlkerrechtssubjekte in Austausch. Der Gastgeber und
sein Staatsgast verf�gen als Repr�sentanten ebenfalls �ber einen besonde-
ren vçlkerrechtlichen Status. Das Vçlkerrecht ist mithin auch eine wesent-
liche Grundlage des polizeilichen Auftrags zur Gefahrenabwehr. Es regelt
spezielle Rechtspositionen und �bt daneben Einfluss auf die nationale
Rechtssetzung und Rechtsanwendung aus. In der Einsatzlage des Staats-
besuchs werden insbesondere jene Rechtspositionen relevant, die den
beteiligten Staaten und ihren Repr�sentanten spezielle Abwehranspr�che
zuerkennen. Dies sind namentlich ein besonderer Achtungsanspruch und
die Unverletzlichkeit der persçnlichen Rechtsg�ter. Der Gastgeberstaat hat
einen effektiven Schutz vor Beeintr�chtigungen dieser Rechte zu gew�hr-
leisten.

I. Das Recht auf Achtung und Schutz der Ehre der Staaten

1. Ursprung der Staatenehre

Jeder Staat der Vçlkergemeinschaft genießt das Recht auf Achtung und
Schutz seiner Ehre. Gem�ß der Deklaration �ber das vçlkerrechtliche Inter-
ventionsverbot97 baut das gegenseitige Anerkenntnis der politischen und
territorialen Integrit�t eines jeden Staates auch auf der „inherent dignity“ –
der dem Staat innewohnenden W�rde98 – auf. Die Friendly-Relations-
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synonym verwendet. Eine Unterscheidung zwischen einer grundlegenden W�rde und dem
Achtungsanspruch der Ehre, wie in der Grundrechtsdogmatik des Grundgesetzes, findet nicht
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Declaration99 legt in diesem Sinne fest, dass jedes Mitglied der Vereinten
Nationen die „personality of other states“ – also eine Art Identit�tsrecht
des Staates – zu respektieren habe. Die Staatenehre ist nicht nur im Rahmen
dieser Kodifikationen verb�rgt, sondern hat allgemeine Geltung. Ein Dis-
kussionsgegenstand der Vçlkerrechtslehre war, ob die Rechtsposition der
Ehre dem Staat als Naturrecht zustehe oder ob sich der Achtungsanspruch
aus dem gewohnheitsm�ßigen Verfahren des vçlkerrechtlichen Verkehrs
ergebe.100 Es setzte sich die Ansicht durch, dass die Staatenehre aus der
vçlkerrechtlichen Pflicht, die Souver�nit�t eines fremden Staates zu ach-
ten, folgt.101 Diese ist in Art. 2 Nr. 1 der UN-Charta kodifiziert, stellt dar�ber
hinaus jedoch den fundamentalen Grundsatz des vçlkerrechtlichen
Umgangs der Staaten miteinander dar. Die Staatenehre wird bildhaft als
Kehrseite der territorialen Integrit�t und der politischen Unabh�ngigkeit
eines jeden Staates beschrieben.102 Sie vervollst�ndige den Souver�nit�ts-
grundsatz als Gut der ideellen Selbstbehauptung.103

Das Recht auf Achtung seiner Ehre besitzt der Staat vom Beginn seiner
Existenz an. Abzulehnen ist die Ansicht, die Staatenehre m�sse durch w�r-
diges Verhalten der Staaten erworben werden.104 Der Achtungsanspruch
der Staatenehre ist allein an das Anerkenntnis der Staatenqualit�t ge-
kn�pft.105 Es erscheint mit dem Grundsatz der Gleichheit der souver�nen
Staaten unvereinbar, in der Staatengemeinschaft zwischen w�rdigen und
unw�rdigen Staaten zu unterscheiden. Ganz zu schweigen von der Frage,
durch welche Instanz diese Unterscheidung zu treffen ist. Ein Verlust der
Staatenehre kommt demnach erst in Betracht, wenn der Staat aus dem Kreis
der Vçlkerrechtsgemeinschaft ausgeschlossen und die Anerkennung der
Staatenqualit�t versagt wird.

Unabh�ngig von der Begr�ndung der Staatenehre, ist das Bestehen des
staatlichen Achtungsanspruchs ein grundlegendes Element der zwischen-
staatlichen Kontaktpflege und pr�gt mithin wesentliche Aspekte der
Besuchsdiplomatie. Die Achtung der Ehre des Entsendestaates ist nicht
nur maßgebliches Motiv bei der exakten Einhaltung des zeremoniellen Pro-
tokolls, sondern auch bei der Planung verschiedener Schutzmaßnahmen
sowie f�r spezielle gesetzgeberische Entscheidungen.
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99 General Assembly Resolution 2625 (XXV), 24. 10. 1970, UNYB 1970, S. 104f.
100 Verdross/Simma, VçR, § 77 m. w. N.
101 Verdross/Simma, VçR, § 77.
102 Epping, in: Ipsen, VçR, § 26 Rn. 15.
103 Berber, Lb. VçR, S. 274; Epping, in: Ipsen, VçR, § 26 Rn. 15.
104 Berber, Lb. VçR, S. 206 f.
105 �hnlich Verdross/Simma, VçR, § 77.
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2. Schutzbereich des Achtungsanspruchs

Nach der g�ngigen Definition verlangt das Recht der Staatenehre, dass jeder
Staat mit der Achtung behandelt werde, die einem gleichberechtigten Mit-
glied der Vçlkerrechtsgemeinschaft, das seine internationalen Verpflich-
tungen und den internationalen Mindeststandard an Recht und Mensch-
lichkeit einh�lt, zukommt.106 Die Staatenehre setzt sich zusammen aus
dem Schutzgut der „Persçnlichkeit des Staates“ selbst und den abgeleiteten
Achtungsanspr�chen der staatlichen Organe und der dinglichen Staatssym-
bole. Als Verletzung dieser Ehre kommt die Kundgabe der Missachtung
gegen�ber dem Staat oder die Verunglimpfung seiner Symbole – z. B. durch
Verbrennen der Nationalflagge – in Betracht. Bei Staatsbesuchen steht ins-
besondere der Ehrenschutz der staatlichen Repr�sentanten im Vordergrund.
Eine herausragende Bedeutung hat hier der Achtungsanspruch des ausl�n-
dischen Staatsoberhaupts.

a) Achtung und Schutz der Ehre des Staatsoberhaupts

In der vçlkerrechtlichen Literatur wird im Zusammenhang mit der Staaten-
ehre meist zugleich auf den Achtungsanspruch des Staatsoberhaupts als
dem obersten Repr�sentanten im Staate eingegangen. Der besondere Ehren-
schutz leitet sich aus der Ehre des Staates und der Repr�sentationsfunktion
ab.107 Das Staatsoberhaupt verkçrpert den Entsendestaat selbst. Jede Ehrver-
letzung gegen�ber dem Staatsoberhaupt als Repr�sentant seines Heimatlan-
des soll zugleich ein Angriff auf die Ehre dieses Staates selbst sein.108

Zu den Grundprinzipien der vçlkerrechtlichen Rechtsbeziehungen
gehçrt die Gleichheit der souver�nen Staaten.109 Im Zusammenhang mit
der Ehre der staatlichen Repr�sentanten wird hieraus gefolgert, dass jedem
Staatsoberhaupt der gleiche Achtungsanspruch zukommt.110 Eine Unter-
scheidung nach der Person oder Heimat des Staatsoberhaupts findet nicht
statt. Ebenso sind der aktuelle Stand der zwischenstaatlichen Beziehung
mit dem Entsendestaat oder dessen Bedeutung und Einfluss in der Vçlker-
rechtsgemeinschaft f�r die Staatenehre und den Ehrenschutz des Staats-
oberhauptes nicht von Bedeutung. Obwohl dies selbstverst�ndlich
erscheint, wird auch in neueren vçlkerrechtlichen Publikationen ausdr�ck-
lich darauf hingewiesen, dass ein Monarch keinen Vorzug gegen�ber einem
republikanischen Staatsoberhaupt genießt.111
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106 Epping, in: Ipsen, VçR, § 26 Rn. 15.
107 Kimminich, AVR 1988, S. 129 (164).
108 Seidl-Hohenveldern, in: Seidl-Hohenveldern/Nagel, S. 27.
109 Kempen/Hillgruber, VçR, § 29 Rn. 5.
110 Kimminich, AVR 1988, S. 129 (164).
111 Kokott, in: Seidl-Hohenveldern, VçR-Lexikon, S. 89; Kimminich, AVR 1988, S. 129 (164 f.).
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Der besondere Achtungsanspruch des Staatsoberhaupts wurde in keinem
vçlkerrechtlichen Vertrag positiv-rechtlich kodifiziert. Die Verpflichtung
zum Schutz der W�rde des Staatsoberhauptes wird in Art. 2 Abs. 3 der
Diplomatenschutzkonvention112 zwar vorausgesetzt, die Konvention trifft
selbst jedoch keine Regelung zu diesem Anspruch. Die Achtung der Ehre
des Staatsoberhauptes entspricht stattdessen der st�ndigen �bung der Staa-
ten der Vçlkergemeinschaft. Sie ist als vçlkergewohnheitsrechtliche Vor-
schrift ebenso allgemein anerkannt wie die Achtung der Staatenehre selbst.

b) Der Achtungsanspruch des Regierungschefs und anderer
Staatsvertreter

Wie in dem einf�hrenden Kapitel zur Praxis der Staatsbesuche in Deutsch-
land dargestellt, handelt es sich nur bei einem Bruchteil der Staatsg�ste der
Bundesrepublik um die Staatsoberh�upter. Sehr viel zahlreicher sind Besu-
che der Regierungschefs, Außenminister oder anderer Regierungsmitglie-
der. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche vçlkerrecht-
lichen Maßst�be f�r den Ehrenschutz der Regierungsvertreter zu beachten
sind. F�r einen Regierungschef ist dies jedoch nur relevant, soweit die Ver-
fassung seines Heimatlandes keine Identit�t mit dem Amt des Staatsober-
haupts vorsieht und er nicht schon den Achtungsanspruch des obersten
Repr�sentanten genießt.

Bzgl. der Vorrechte, die den �brigen Staatsvertretern im Bereich der
Besuchsdiplomatie zustehen, wird zum Teil eine stillschweigende Verein-
barung i. S. e. Spezialmission113 angenommen.114 Die Regierungsmitglieder
und sonstigen Staatsvertreter w�ren demnach bei einem Staatsbesuch als
so genannte Ad-hoc-Diplomaten t�tig. F�r die Zuerkennung eines besonde-
ren Ehrenstatus kann es jedoch nicht auf die Absprache eines Staats-
besuchs im Einzelfall ankommen. Wie bei einem Staatsoberhaupt leitet
sich auch hier der besondere Achtungsanspruch aus der verfassungsrecht-
lichen Funktion und der daraus folgenden Bedeutung im vçlkerrechtlichen
Rechtsverkehr ab. Der Ehrenstatus der Staatsg�ste, die keine Staatsober-
h�upter sind, besteht daher ebenfalls kraft Amtes als vçlkergewohnheits-
rechtliche Regel und wird nicht erst mit der Anerkennung durch den Gast-
geberstaat begr�ndet

Gegen�ber dem Status eines Staatsoberhauptes soll dennoch ein geringe-
rer Achtungsanspruch anzunehmen sein. Kimminich ordnet das Staatsober-
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112 BGBl. 1976 II, S. 1745ff.
113 General Assembly Resolution 2530 (XXIV), 16. 12. 1969, UNYB 1969, S. 89 ff. Die Bundes-

republik hat die Konvention nicht unterzeichnet und ist ihr auch sp�ter nicht beigetreten.
Die hier getroffenen Regelungen kçnnen jedoch als richtungweisend f�r den gewohnheits-
rechtlichen Umgang mit Sondermissionen gelten.

114 Berber, Lb. VçR, S. 275.
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haupt einer eigenen Kategorie zu und begr�ndet dies mit dessen historisch
gewachsener Bedeutung und einer herausragenden repr�sentativen Funk-
tion.115 Der Ehrenschutz der Regierungsmitglieder und anderer Staatsg�ste
sei von der Ehre des obersten Staatsorgans abgeleitet. Er m�sste demnach in
einem Bereich unterhalb dieser Kategorie angesiedelt werden. Diese
Ansicht l�sst sich mit guten Gr�nden hinterfragen. Der Status des Regie-
rungschefs, der in vçlkerrechtlichen Beziehungen t�tig wird, muss dem
des Staatsoberhaupts jedenfalls deutlich angen�hert sein. Der verfassungs-
m�ßigen Repr�sentationsfunktion des Staatsoberhaupts steht eine faktische
Repr�sentationswirkung der Regierungsvertreter gegen�ber. Die çffentliche
Wahrnehmung unterscheidet durchaus zwischen der Bedeutung rein zere-
monieller Akte der Repr�sentation und der Aus�bung politischer Macht
mit bi- oder multilateralen Auswirkungen. Besuche, die die Lçsung aktuel-
ler politischer Fragen zum Gegenstand haben, d�rften sogar ein deutlich
grçßeres Interesse der �ffentlichkeit hervorrufen. Zumindest der Regie-
rungschef d�rfte den repr�sentierten Staat in der çffentlichen Wahr-
nehmung in �hnlicher Art und Weise verkçrpern wie das Staatsoberhaupt.
Dieser Umstand muss sich auch im Bereich der vçlkerrechtlichen Ach-
tungsanspr�che auswirken. Eine Herabstufung des Inhabers der obersten
exekutiven Gewalt erscheint nicht mehr zeitgem�ß.

Unabh�ngig davon, in welches Verh�ltnis man die unterschiedlichen
Anspr�che auf Achtung und Schutz der Ehre setzt, ist allerdings die Frage
zu betrachten, wie der effektive Ehrenschutz durch die Polizei zu gew�hr-
leisten ist. Die Planungen der Polizei orientieren sich an den Gef�hrdungs-
momenten des Einzelfalles, die sich aus den zu erwartenden tats�chlichen
Umst�nden ergeben. Eine abgestufte Einordnung der Ehre von Staatsober-
h�uptern und sonstigen Staatsg�sten ist hierbei unerheblich. Die Einsatz-
kr�fte der Polizei haben das jeweilige Schutzgut im Rahmen der gesetzli-
chen Maßgaben bestmçglich zu sch�tzen. Die Einsatzplanung steht daher
allenfalls in einem mittelbaren Zusammenhang mit dem Ursprung und
Rang des Ehrenstatus des Staatsgastes. Die Handhabung ideeller Schutz-
g�ter ist in jedem Fall diffizil, so dass die Unterscheidung nach Unterkate-
gorien und R�ngen bei der Verh�tung der Ehrverletzung nicht umsetzbar
erscheint. Der Rang der Achtungsanspr�che wirkt sich dennoch nicht nur
im Bereich der zeremoniellen Handlungen aus. Eine Unterscheidung nach
dem vçlkerrechtlichen Status kann z. B. bei der Rechtsfolge f�r ein ehrver-
letzendes Verhalten ber�cksichtigt werden.116 So kçnnte eine Beleidigung
gegen�ber einem Staatsoberhaupt eine hçhere Strafandrohung haben als
eine vergleichbare Ehrverletzung gegen�ber einem Ressortminister.
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c) Die moderne Bedeutung des Ehrenstatus

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Bedeutung der Ehre des Staates
und seiner Repr�sentanten abgenommen. In der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts beobachtete und bem�ngelte man eine „Verwilderung“ der
Sitten des internationalen Verkehrs.117 Wiederholt kam es im Rahmen des
diplomatischen Austauschs zu Verunglimpfungen und Beleidigungen.
Diese Eindr�cke der Verrohung entstanden zu einer Zeit, in der die neuere
Praxis des zwischenstaatlichen Umgangs noch im krassen Gegensatz zu den
Erfahrungen der j�ngeren Vergangenheit stand. Einige Jahrzehnte zuvor
waren ehrverletzende Handlungen im �ußersten Fall sogar geeignet gewe-
sen, milit�rische Vergeltungsmaßnahmen hervorzurufen.118 Konnten Verlet-
zungen der Ehre eines Staates oder seiner Repr�sentanten vormals noch
leicht zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen f�hren, wurden
Schm�hungen mehr und mehr als drastische Form der diplomatischen
Sprache in den internationalen Austausch integriert.

Die Maßst�be der Vçlkerrechtslehre passten sich dieser Entwicklung an,
indem der Ehrenschutz gelockert wurde. Nur extreme F�lle von Ehrver-
letzungen werden heute als Vçlkerrechtswidrigkeit angesehen und sind
geeignet, die Staatenverantwortlichkeit im Sinne der vçlkerrechtlichen Ver-
antwortlichkeit zu begr�nden.119 Kunig pl�diert daf�r, zwischen der Belei-
digung des staatlichen Repr�sentanten und der Ehrverletzung gegen�ber
dem repr�sentierten Staat st�rker zu differenzieren.120 Aus der Schm�hung
des Staatsvertreters auf eine vçlkerrechtswidrige Beeintr�chtigung der Staa-
tenehre zu schließen, soll danach nicht mehr selbstverst�ndlich sein.

d) Das Ende des Achtungsanspruchs

Da der Ehrenstatus an die Amtsstellung des Staatsvertreters gekn�pft ist,
endet der Achtungsanspruch mit seinem Ausscheiden aus dem Amt.121 Pr�-
zise betrachtet, bleibt der besondere Ehrenstatus ebenso kontinuierlich
erhalten wie die vermittelnde Amtsstellung und geht daher vielmehr auf
den Nachfolger �ber. Der Achtungsanspruch findet somit nur f�r die Person
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117 Seidl-Hohenveldern, in: Seidl-Hohenveldern/Nagel, S. 27; v.M�nch, vçlkerrechtl. Delikt,
S. 75 f.; �hnlich Partsch, W�rde des Staates, S. 14 f.

118 In einem viel zitierten Zwischenfall weigerten sich mexikanische Soldaten, als symbolische
Entschuldigung f�r die vorangegangene Tampico-Aff�re, die amerikanische Flagge zu hissen
und Salutsch�sse abzufeuern. Daraufhin wurde die mexikanische Hafenstadt Vera Cruz
durch US-Truppen bombardiert und sp�ter besetzt, Kunig, Jura 1998, 160 (162); Berber, Lb.
VçR, S. 209; weitere Beispiele bei Simson, in: FS-Heinitz, S. 737.

119 Seidl-Hohenveldern/Stein, VçR, Rn. 1540f.; v.M�nch, vçlkerrechtl. Delikt, S. 75f.
120 Kunig, Jura 1998, S. 160 (162).
121 Berber, Lb. VçR, S. 274 f.
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des scheidenden Amtsinhabers ein Ende. Besucht ein ehemaliger Repr�sen-
tant eines anderen Staates die Bundesrepublik nach dem Ende seiner Amts-
zeit, z. B. zum Empfang nachtr�glicher Ehrungen f�r sein politisches Werk,
genießt er einen Ehrenschutz, wie er jedermann gew�hrt wird. Dass im Ein-
zelfall eine erhçhte Gef�hrdung f�r die persçnliche Ehre des ehemaligen
Repr�sentanten aus Gr�nden, die mit der fr�heren Amtsstellung zusam-
menh�ngen, fortbestehen kann, ist f�r die rechtliche Einordnung des
Ehrenstatus nicht mehr erheblich.

II. Die Unverletzlichkeit des Staatsgastes

Das Vçlkerrecht sieht neben dem Ehrenschutz auch die Unverletzlichkeit
des Staatsgastes als Person vor. Die Unverletzlichkeit der Person umfasst
die Rechtsg�ter der Freiheit, der kçrperlichen Unversehrtheit und des
Lebens. Die Staaten sind einander verpflichtet, die Unverletzlichkeit ihrer
Repr�sentanten zu gew�hrleisten.122

1. Die Diplomatenschutzkonvention (DiplSchK)

In der Diplomatenschutzkonvention123 von 1973 wurde die Unverletzlich-
keit bei diplomatischen Aufenthalten f�r einen bestimmten Personenkreis
durch vçlkerrechtlichen Vertrag festgelegt. Zu den vçlkerrechtlich
gesch�tzten Personen z�hlen neben den Vertretern der st�ndigen Diploma-
tie gem�ß Art. 1 Nr. 1 a) DiplSchK das Staatsoberhaupt, der Regierungschef
und der Außenminister eines jeden Vertragsstaates. Der Schutz gilt bei Auf-
enthalten in einem fremden Staat und schließt auch Familienangehçrige
ein, die den Repr�sentanten auf seiner Reise begleiten.

Art. 2 Abs. 1 a) DiplSchK verlangt ausdr�cklich eine Strafandrohung
nach nationalem Recht f�r die Tçtung, Entf�hrung und sonstige Angriffe
auf die Person oder Freiheit einer vçlkerrechtlich gesch�tzten Person. Ent-
sprechende gewohnheitsrechtliche Schutzpflichten der Staaten waren
schon vor der vertraglichen Regelung anerkannt und gelten weiterhin
außerhalb des Geltungsbereichs der DiplSchK. Das Vçlkergewohnheits-
recht wurde durch die Konvention nach allgemeiner Ansicht f�r die Ver-
tragsstaaten lediglich erg�nzt und verst�rkt.124 Der Schutzzweck der Diplo-
matenschutzkonvention ist in ihrer Pr�ambel wiedergegeben.125 Ziel der
Vertragsstaaten ist es, „geeignete und wirksame Maßnahmen“ zu treffen,
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122 Dahm/Delbr�ck. VçR I/1, S. 251.
123 BGBl. 1976 II S. 1745 ff.
124 Verdross/Simma, VçR, § 435; Kimminich, AVR 1988, S. 129 (167f.).
125 Vgl. Bloomfield/FitzGerald, Protected Persons, S. 83.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=540785


zum Zweck der „Aufrechterhaltung normaler, f�r die Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten notwendiger internationaler Beziehungen“. Die Konven-
tion soll somit zur Verh�tung und Ahndung von terroristischen Anschl�gen
beitragen. Indem der internationale diplomatische Austausch in seiner
Funktion gesch�tzt wird, dient die Konvention mittelbar den grundlegen-
den Werten der Vçlkergemeinschaft, der Friedenssicherung, dem Schutz
der Menschenrechte und den gemeinsamen sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Interessen.

2. Gewohnheitsrechtliche Unverletzlichkeit sonstiger Staatsg�ste

Der Kreis der vçlkerrechtlich gesch�tzten Personen der DiplSchK erfasst
nicht alle staatlichen Repr�sentanten, die als Staatsg�ste an der zwischen-
staatlichen Besuchsdiplomatie regelm�ßig teilnehmen. Von den Ministern
ist nur der Außenminister erfasst. Mit den Ministern anderer Ressorts und
den Vertretern multilateraler Organisationen bleibt eine nicht geringe Zahl
der Staatsbesucher und Teilnehmer internationaler Konferenzen von der
Konvention unber�cksichtigt. Dabei darf die Eingrenzung der DiplSchK
keinesfalls als Ausschluss des vçlkerrechtlichen Schutzes f�r andere staat-
liche Repr�sentanten verstanden werden. Zwar beziehen sich auch sp�tere
Abkommen nur auf den hier genannten Personenkreis.126 Es l�sst sich aller-
dings keine abschließende Regelung erkennen. Die Eingrenzung resultiert
vielmehr aus der herausragenden funktionalen Bedeutung der gesch�tzten
Personen f�r den zwischenstaatlichen Verkehr, z. B. infolge der uneinge-
schr�nkten Vertragsschlusskompetenz gem. Art. 7 Abs. 2 a) des �berein-
kommens �ber das Recht der Vertr�ge.127

Ein Sonderstatus des Staatsoberhaupts, des Regierungschefs und des
Außenministers erscheint auch mit dem Wandel der modernen Besuchs-
diplomatie schwerlich vereinbar. Die �brigen Ressortminister tragen zur
internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Staatsbesuche und Kon-
ferenzen in vergleichbarer Art und Weise bei wie der Außenminister. Ihr
vçlkerrechtlicher Schutzanspruch ergibt sich unmittelbar aus dem Vçlker-
gewohnheitsrecht. Es sind die notwendigen Vorrechte zu gew�hren, die f�r
die Erf�llung ihrer Aufgaben im internationalen Verkehr erforderlich
sind.128 Hierzu gehçrt die Gew�hrleistung eines wirksamen Schutzes vor
Angriffen auf den Repr�sentanten.

Zur Konkretisierung der Pflichten in Bezug auf den nicht ausdr�cklich
gesch�tzten Personenkreis kann die DiplSchK hilfsweise herangezogen
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126 Z. B. in Art. 1 c) der Europ�ischen Konvention zur Bek�mpfung des Terrorismus (ETK) von
1977, ZaçRV 37 (1977), S. 684ff.; vgl. Lacoste, ETK, S. 101.

127 BGBl. 1985 II, S. 926ff.
128 Dahm/Delbr�ck, VçR I/1, S. 258.
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werden. Bei vergleichbarer Bedeutung f�r die Zusammenarbeit zwischen
den Staaten ist ein angen�herter Status denkbar. Mçglich ist außerdem der
R�ckgriff auf die Grunds�tze und Gepflogenheiten, die sich im diplomati-
schen Verkehr aus der Konvention �ber Spezialmissionen entwickelt
haben. Diese fordert die Unverletzlichkeit von „persons of high rank“
neben dem Staatsoberhaupt und dem Außenminister in Art. 29 i. V. m.
Art. 21 Nr. 2 der Konvention.

III. Verpflichtung zur Umsetzung eines effektiven Schutzes

Aus den Rechtsgarantien des Achtungsanspruchs und der Unverletzlich-
keit des Staatsgastes folgen Handlungspflichten des Gastgeberstaates.
Rechtsverletzende Handlungen durch eigene Organe und Einrichtungen
der Bundesrepublik sind zu unterlassen. Zugleich sind rechtsverletzende
Handlungen von Privatpersonen auf dem Hoheitsgebiet des Gastgeberstaa-
tes zu verhindern. Als Mittel hierzu stehen die strafrechtliche Ahndung der
Verletzungshandlung und die Gefahrenvorsorge durch pr�ventive Maßnah-
men zur Verf�gung.

1. Die Schaffung eines nationalen Sonderstrafrechts

Dezidierte Vorgaben, wie der hinreichende Schutz zugunsten eines Staats-
gastes herzustellen ist, existieren im Vçlkerrecht nicht. In der Vçlkerrechts-
lehre wird diskutiert, ob die Staaten der Vçlkerrechtsgemeinschaft ver-
pflichtet sind, den strafrechtlichen Schutz durch ein Sonderstrafrecht zu
gew�hrleisten oder ob der Schutz durch die allgemeine Strafrechtsordnung
gen�gen kann.

a) Sonderrechtlicher Ehrenschutz

Eine konkrete Pflicht zur Schaffung eines besonderen Ehrenstrafrechts l�sst
sich aus dem gewohnheitsrechtlichen Grundsatz des Ehrenschutzes
zugunsten ausl�ndischer Staatsvertreter allein nicht herleiten. Der Ehren-
schutz wird in der DiplSchK zwar erw�hnt, ist jedoch von den vçlkerver-
traglichen Verpflichtungen gem. Art. 2 Abs. 3 DiplSchK ausgenommen. Der
nationale Gesetzgeber genießt somit bei der Umsetzung der Schutzpflicht
volle Handlungsfreiheit. Es erscheint zul�ssig, den prim�ren Strafrechts-
schutz durch die allgemeinen Strafrechtsnormen zu gew�hrleisten. Der
besondere Status des ausl�ndischen Repr�sentanten kann stattdessen bei
der Festsetzung des Strafmaßes ber�cksichtigt werden. Zugleich spricht
nichts gegen die Regelung spezieller Straftatbest�nde.
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Mit § 103 StGB liegt in der Bundesrepublik eine sondergesetzliche Rege-
lung vor, die eine Beleidigung des ausl�ndischen Staatsoberhaupts oder
Regierungsmitgliedes ausdr�cklich unter Strafe stellt. In der deutschen
Rechtslehre besteht Einigkeit dar�ber, dass der Gesetzgeber die vçlkerrecht-
liche Pflicht zum Schutz der Ehre ausl�ndischer Staatsvertreter durch straf-
rechtliche Sanktion damit erf�llt hat.129

b) Sonderrechtliche Gew�hrleistung der Unverletzlichkeit

Fraglich bleibt, ob eine vergleichbare Handlungsfreiheit bei dem strafrecht-
lichen Schutz der Unverletzlichkeit besteht. Art. 2 Abs. 1 DiplSchK ver-
langt eine Strafdrohung f�r Angriffe auf Leben, Kçrper und Freiheit der vçl-
kerrechtlich gesch�tzten Person nach innerstaatlichem Recht. Daraus soll
sich jedoch keine Pflicht zur Setzung eines Sonderstrafrechts ergeben.130

Eine konkretere Pflicht als die Maßgabe „bestrafen oder ausliefern“ gem.
Art. 7 DiplSchK bestehe nicht.

Gegen diese Auffassung sprechen Argumente, die sich aus der Betrach-
tung des Zwecks und der Systematik von Art. 2 Abs. 1 und 2 DiplSchK
ergeben. Die DiplSchK hebt die vçlkerrechtlich gesch�tzten Personen nicht
aufgrund ihres verfassungsrechtlichen Status hervor, sondern wegen des
Schutzzwecks der Abwehr terroristischer Angriffe auf die Kommunikati-
onswege der Vçlkergemeinschaft.131 Vermittelt durch die persçnlichen
G�ter des Staatsgastes wird der ungehinderte zwischenstaatliche Aus-
tausch gesch�tzt. Hierin besteht ein eigenst�ndiger Strafgrund. Von einem
selbst�ndigen Unwert der Tat allein l�sst sich allerdings noch nicht auf eine
konkrete Rechtsetzungspflicht schließen.

Gewichtiger erscheint hier die Systematik von Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2
DiplSchK. Der erste Absatz verlangt eine Strafdrohung f�r die genannten
Verletzungshandlungen. Der n�chste Absatz verlangt wiederum die Straf-
drohung und erg�nzt, dass zur angemessenen Bestrafung die Schwere der
Tat zu ber�cksichtigen sei. Davon ausgehend, dass eine Doppelung der
Anforderungen nicht beabsichtigt war, m�ssen den Formulierungen ver-
schiedene Regelungen zu entnehmen sein. Bei dieser Betrachtung liegt es
nahe, aus der Forderung des Art. 2 Abs. 1 a. E. DiplSchK auf das Erfordernis
eines besonderen Straftatbestandes zu schließen. Diese Lesart wird bekr�f-
tigt durch den Vergleich mit dem englischen Wortlaut der Konvention, der
in diesem Zusammenhang die Formulierung „shall be made [. . .] a crime“
und nicht „shall be punished“ verwendet.
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129 Vierheilig, ZaçRV 43 (1983), S. 129f.; Kimminich, AVR 1988, S. 129 (163); Ridder, VersR, § 15
Rn. 263; Partsch, W�rde des Staates, S. 18.

130 Dahm/Delbr�ck, VçR I/1, S. 251.
131 Vgl. Bloomfield/FitzGerald, Protected Persons, S. 83.
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